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1. Ziel und Zweck  
 
Einhaltung Hilfsfristen, Personalplanung,  
 
 

2. Geltungs- und Verantwortungsbereich 
 
Diese Verfahrensanweisung gilt für die Rettungsdienstleitung, unterstützt durch die Dienstplaner. Die 
Durchführungsverantwortung trägt der Vorstand. 
 
 

3. Beschreibung 
 
Gemäß § 15 Abs. 4 HRDG ist der Kreisausschuss des Odenwaldkreises verpflichtet, zur 
Sicherstellung des Rettungsdienstes einen Bereichsplan zu erstellen, hier wird der Gesamtbedarf an 
Rettungsmitteln und Vorhaltung, sowie die Versorgungsbereiche, festgelegt. Dieser muss alle 5 Jahre 
überprüft werden. 
Die Meldung zu Änderungen im Bereichsplan erfolgt durch die Trägerschaft an die 
Rettungsdienstleitung. 
Nach jeder Bereichsplanänderung prüft die RDL gemeinsam mit den Dienstplanern ob der Dienstplan 
angepasst werden muss, bzw. sonstige Änderungen (Standort-Versetzung) vorgenommen werden 
müssen.  
 
 
 

4. Mitgeltende Unterlagen 
 

 HRDG 

 DVO HRDG 

 Rahmen-Rettungsdienstplan Hessen 

 Bereichsplan Odenwaldkreis 

 Arbeitszeitgesetz 

 
 

5. Qualitätsaufzeichnung 
 

 Dienstplan 

 Dynamischer Stellenplan 


